Politisches Alphabet
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A


AKJ= 
Arbeitskreis Jungpfadfinderstufe



Er organisiert für die Gruppenleiter der Jungpfadfinderstufe auf der 

jeweiligen Ebene (Bundes-, Diözesan- und Bezirksebene) Ausbildung und führt diese durch. Ebenso beschließt er Mitgliederveranstaltungen für die Jungpfadfinderstufe und sorgt für ihre Durchführung.

AKP=
Arbeitskreis Pfadfinderstufe



Er organisiert für die Gruppenleiter der Pfadfinderstufe auf der jeweiligen 

Ebene (Bundes-, Diözesan- und Bezirksebene) Ausbildung und führt diese durch. Ebenso beschließt er Mitgliederveranstaltungen für die Pfadfinderstufe  und sorgt für ihre Durchführung.

AKR=
Arbeitskreis Roverstufe



Er organisiert für die Gruppenleiter der Roverstufe auf der jeweiligen 

Ebene (Bundes-, Diözesan- und Bezirksebene) Ausbildung und führt diese durch. Ebenso beschließt er Mitgliederveranstaltungen für die Roverstufe und sorgt für ihre Durchführung.

AKW= Arbeitskreis Wölflingsstufe



Er organisiert für die Gruppenleiter der Wölflingsstufe auf der jeweiligen 

Ebene (Bundes-, Diözesan- und Bezirksebene) Ausbildung und führt diese durch. Ebenso beschließt er Mitgliederveranstaltungen für die Wölflingsstufe und sorgt für ihre Durchführung.

AG=
Arbeitgruppe oder Arbeitsgemeinschaft



Im Diözesanverband gibt es die AG Ausbildung, die sich um die

Fortschreibung des Ausbildungskonzeptes und um die Ausbildung der 

Ausbilder kümmert.

Ausschuss=
Als Ausschuss wird eine Gruppe von Personen bezeichnet, die 

eine fachliche Fragestellung bearbeitet, sich austauscht und hierzu in der 
Regel eine Beschlussfassung vorbereitet oder trifft. Ein Ausschuss kann 
zeitlich befristet oder dauerhaft eingerichtet sein. Seine Mitglieder 
versammeln zumeist Fachverstand oder zumindest fachliches Interesse.

Absolute Mehrheit=
Eine absolute Mehrheit hat, wer mehr hat als die Hälfte dessen, was

möglich ist (also der stimmberechtigten, nicht der anwesenden Personen).

AVANTI= LeiterInnenzeitschrift der DPSG im Diözesanverband Aachen. 

Erscheint 3 mal im Jahr .

AG 78=

ARGE=

Antrag= In einer Versammlung ist ein Antrag eine Drucksache, die von einer Fraktion 

oder einer Gruppe erstellt wurde. Mit dem Antrag wird die Versammlung 
aufgefordert, etwas Bestimmtes zu beschließen. Die Versammlung stimmt 
dann über diesen Antrag ab. Eine Annahme ist eine verbindliche Aufforde
rung an die Leitung, die im Antrag niedergeschriebenen Forderungen um
zusetzen. Bei einer Ablehnung ist die Vorlage gescheitert. 

AuBiTa= Ausbildertagung

Abstimmung= Abstimmung ist für ein Verfahren zur Stellungnahme / 

Entscheidung einer Personengesamtheit auf Grund der individuellen Präferenzen der Einzelpersonen.

Arbeitshilfe=


Administration= Das Wort Administration bezeichnet allgemein die Verwaltung

eines Staates, einer Provinz, eines Landkreises, eines Ortes, einer Körperschaft oder öffentlichen Einrichtung oder auch eines Vereins.

Außerordentliche Versammlung=

B







zurück zum Anfang
BDKJ=
Bund der deutschen katholischen Jugend



Zusammenschluss der meisten kath. Jugendverbände und Dienstleister für 

diese.

BdP=
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder

Wir, Jungen, Mädchen und junge Erwachsene in der Bundesrepublik Deutschland, haben uns freiwillig zum Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen wir als Teil der Weltpfadfinderinnen- und –pfadfinderbewegung und in der Tradition der deutschen Jugendbewegung eine zeitgemäße Kinder- und Jugendarbeit gestalten. Pfadfinden heißt für uns, selbstbewusst an unseren Zielen zu arbeiten und uns persönlich ständig weiterzuentwickeln. 

Bistum=
Ein Bistum, auch Diözese genannt, ist ein territorial abgegrenzter 

kirchlicher Verwaltungsbezirk. Die Bezeichnung Diözese leitet sich von der 
Untergliederung des Römischen Reiches in Diözesen her, während der 
Begriff Bistum sich auf das Gebiet eines Bischofs bezieht.

Befangenheit= Mit Befangenheit wird der Zustand eingeschränkter (d.h. nicht unabhän-

giger) Urteilsfähigkeit einer Person auf Grund einer im speziellen vorliegeden persönlichen Motiv- oder Sachlage oder eingeschränkten Urteilsvermögens auf Grund von einseitig d.h. nicht in ausgewogenem Verhältnis vorliegenden Vorabinformationen bezeichnet.

Beschluss= Ein Beschluss ist eine von mehreren Personen gemeinsam erarbeitete 

Entscheidung. Ein Beschluss kann durch eine Abstimmung gefasst werden 

(Mehrheitsbeschluss oder durch Konsens).

Berufung= Der Begriff Berufung bezeichnet die Bitte, einen bestimmten Platz in einer 

Kommission u.ä. einzunehmen oder ein Amt anzunehmen (beispielsweise 

bei Professuren).

Bescheinigung ehrenamtliches Engagement=

Beratende Mitglieder=

Bundestagswahl= Die Bundestagswahl dient der Bestimmung der Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages. Sie findet grundsätzlich alle vier Jahre statt; die 

Wahlperiode kann sich jedoch im Falle der Auflösung des Bundestages verkürzen oder im Verteidigungsfall verlängern. Das bei der Bundestagswahl zur Anwendung kommende Wahlrecht enthält das Prinzip der personalisierten Verhältniswahl und einige Besonderheiten wie die „Fünf-Prozent-Hürde“ und die Existenz von Überhangmandaten. Der Termin einer Bundestagswahl wird vom Bundespräsidenten in Absprache mit der Bundesregierung und den Bundesländern festgelegt. Näheres wird vom Bundeswahlgesetz bestimmt.

Berichtszeitraum=

BdSJ=

Der Bund der St. Sebastianus Schützenjugend setzt eine Tradition von 

Schützenjugend fort, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Den 

Leitworten „Glaube, Sitte und Heimat“ fühlen sich seit jeher junge 

Menschen im Schützenwesen besonders verpflichtet.
C







zurück zum Anfang
Corporate Design= Corporate Design (CD), bezeichnet einen Teilbereich der Corporate 

Identity und beinhaltet das gesamte visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisation. Dazu gehören sowohl die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Firmenzeichen, Geschäftspapiere, Werbemittel, Verpackungen und andere) als auch das Produktdesign. Auch die Architektur wird bei einem durchdachten Corporate Design mit einbezogen.

Die Gestaltung aller Elemente des Corporate Design geschieht unter einheitlichen Gesichtspunkten (Werbekonstanten), um bei jedem Kontakt einen Wiedererkennungseffekt zu erreichen. Das bedeutet zumeist, dass die Firmenfarben, ebenso wie das Firmenlogo oder ein anderes (beispielsweise geometrisches) Grundmotiv sich auf allen Kommunikationsmitteln befinden (meist auch an ähnlicher Position und in ähnlicher Anordnung). Ebenfalls Bestandteil des Corporate Designs kann eine konsequent verwendete Schriftart (Hausschrift) sein. Das Corporate Design findet oft auch bei den internen Kommunikationsmitteln Verwendung, damit auch Angestellte sich mit der Firma identifizieren und das Image des Unternehmens nach Außen tragen.

Corporate Identity= Corporate Identity ist der abgestimmte Einsatz von Verhalten, 

Kommunikation und Erscheinungsbild nach innen und außen auf der Basis eines sich dadurch mit Leben füllenden Unternehmensleitbilds, mit dem Ziel einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung.[1] Die Corporate Identity (CI), auch Unternehmensidentität, ist also die „Persönlichkeit“ bzw. der „Charakter“ einer Organisation, die als einheitlicher Akteur – mit sozusagen menschlichen Eigenschaften – handelt und wahrgenommen wird.

Die Corporate Identity/Firmenpersönlichkeit repräsentiert die Gesamtheit der Charakteristika eines Unternehmens. Das Konzept der „CI“ beruht auf der Idee, dass Unternehmen wie Persönlichkeiten wahrgenommen werden und ähnlich wie solche handeln können. Insofern wird Unternehmen eine quasi menschliche „Persönlichkeit“ zugesprochen – bzw. es wird als Aufgabe der Unternehmenskommunikation angesehen, Unternehmen zu einer solchen Identität zu verhelfen. Die Identität einer Person ergibt sich für den Beobachter normalerweise aus der optischen Erscheinung sowie der Art und Weise zu sprechen und zu handeln. Betrachtet man ein Unternehmen als einen gewissermaßen personalen Akteur, so lässt sich seine Identität mit einer Strategie konsistenten Handelns, Kommunizierens und visuellen Auftretens vermitteln. Falls alles zueinander passt und die komplementären Teile ein einheitliches Ganzes ergeben, entsteht eine stabile Wahrnehmung eines Akteurs mit einem spezifischen Charakter, die Corporate Identity. Typischerweise umfasst die CI die Unternehmensphilosophie, das Leitbild, die Begrifflichkeiten, die Handlungsrichtlinien, den Namen, das Logo, weitere visuelle Zeichen, ggf. akustische Zeichen sowie alle weiteren Unterscheidungs- und Alleinstellungsmerkmale und insbesondere - sofern vorhanden - das besondere Versprechen des Unternehmens als Marke.

CAJ= 
Die Christliche ArbeiterInnenjugend (CAJ), ist ein internationaler Jugendverband, 

dessen Mitglieder überwiegend im Alter von 12 bis 26 Jahren sind. Sie engagieren sich besonders für und zusammen mit sozial benachteiligten Jugendlichen. Schwerpunktmäßig beschäftigen sie sich mit dem Thema Jugend und Arbeit.
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zurück zum Anfang
Delegierte= Der Delegierte ist eine von Wahlberechtigten in eine Versammlung, z.B 

gewählte Person. Delegierte unterliegen nicht einem imperativen Mandat, d.h. sie sind nicht gebunden an eine vorgegebene Meinung oder ein vorgegebenes Abstimmungsverhalten, vertreten aber eine Gruppe von Personen.

Demografie=
Die Demographie bzw. Bevölkerungswissenschaft ist eine 

wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Leben, Werden und Vergehen 

menschlicher Bevölkerungen befasst, sowohl mit ihrer Zahl als auch mit 

ihrer Verteilung im Raum und den Faktoren, insbesondere auch sozialen,

die für Veränderungen verantwortlich sind. Die Erforschung der 

Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten in Zustand und Entwicklung der 

Bevölkerung wird vor allem mit Hilfe der Statistik erfasst und gemessen, 

dazu werden Beschreibungs- und Erklärungsmodelle entwickelt.

DL=

Abk. für Diözesanleitung. Setzt sich zusammen aus dem Diözesanvorstand,



den 4 Stufenreferenten und den Referenten der Referate. 

DV=

Abk. für Diözesanverband

DVo=

Diözesanvorstand, gewählt für 3 Jahre durch die Diözesanversammlung. Zu 

ihm gehören die Diözesanvorsitzende, der Diözesanvorsitzende und der 

Diözesankurat. (Beratend auch der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin.)

Diözesanverbänderat= Der Diözesanrat der Katholiken ist ein Netzwerk von Christinnen 

und Christen im Bistum Aachen. Er hat als das vom Bischof anerkannte Organ des Laienapostolats im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils den Auftrag, die Teilhabe und Teilnahme aller an der Sendung der Kirche zu koordinieren und zu fördern

DiKo=

Abk. Diözesankonferenz

Demokratieverständnis= 

Deeskalation= Deeskalation bedeutet das Verhindern von Konflikten und sich aufschau-

kelnden Prozessen, also Rückkopplungen, bzw. Teufelskreise und ist die schwierigste Aufgabe im Konfliktmanagement.

Oft wird dieser Begriff im Friedensdienst und bei Demonstrationen verwendet. Der Deeskalation dienen nicht-aggressive Wortwahl und Verhaltensweisen. Auch negativ besetzte Begriffe sollten vermieden werden. Von der Polizei werden auch Polizeipferde für den Zweck der Deeskalation eingesetzt. Das Gegenteil von Deeskalation ist die Eskalation.

E







zurück zum Anfang
Entlastung des Vorstandes= Die Entlastung des Vorstands durch die Versammlung hat 

eine kommunikative und eine rechtliche Bedeutung. Bei erfolgreicher Abstimmung (der Vorstand wird entlastet) billigen die Mitglieder der Versammlung die Geschäftsführung DPSG auf der jeweiligen Ebene. Die Entlastung auf finanzieller Ebene kann aber nur die Mitgliederversammlung des jeweiligen Vereins vornehmen.

e.V.=

Evaluation= Evaluation (Evaluierung) bedeutet allgemein die Beschreibung, Analyse und 

Bewertung von Prozessen und Organisationseinheiten, insbesondere im Bildungsbereich, in den Bereichen Gesundheit und Entwicklungshilfe, der Verwaltung, der Marktforschung oder der Wirtschaft. Evaluation kann sich sowohl auf den Kontext (Voraussetzungen, Rahmenbedingungen), die Struktur, den Prozess als auch das Ergebnis (Produkt) beziehen. Anders als Grundlagenforschung orientiert sich Evaluation an den konkreten Fragen von Entscheidungsträgern, z. B. in der Bildungspolitik und -verwaltung, aber auch von Lehrern, Schülern und Eltern. Damit ist sie auf ein breiteres Spektrum an Methoden angewiesen, um zeitgerecht hilfreiche Information bereit zu stellen.
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zurück zum Anfang
FuF= Freundes- und Fördererkreis der DPSG

Fundraising= Fundraising ist die systematische Analyse, Planung, Durchführung und Kon-

trolle sämtlicher Aktivitäten einer Nonprofit-Organisation (NPO), welche darauf abzielen, alle für die Erfüllung des Satzungszwecks benötigten Ressourcen (Geld-, Sach- und Dienstleistungen) durch eine konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der Ressourcenbereitsteller ohne marktadäquate materielle Gegenleistung zu beschaffen.
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zurück zum Anfang
Gleichberechtigung= Gleichberechtigung bezeichnet die rechtliche Gleichheit verschiede-

ner Rechtssubjekte in einem bestimmten Rechtssystem. Die Gleichberechtigung ist in den Ideen von Humanismus und Aufklärung verwurzelt und Wesenskern der Menschenwürde. Sie war als Gleichberechtigung der sozialen Stände im Staat (égalité) neben Freiheit (liberté) und Brüderlichkeit (fraternité) eine Forderung der französischen Revolution. Erst im zwanzigsten Jahrhundert folgte in Europa die Gleichberechtigung der Frau im Staat, die sich an der Einführung des Frauenwahlrechts (Deutschland und Österreich 1918, Schweiz 1971) nachzeichnen lässt.

Geschäftsführer= Ein Geschäftsführer wird oftmals nur auf bestimmte Zeit angestellt. 

Grundlage ist meist ein Werkvertrag im Arbeitsrecht, sonst entstünde bei mehrmaliger Verlängerung ein Konflikt mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. In diesem Fall ist der Geschäftsführer kein leitender Angesteller. Dieser Werkvertrag beinhaltet Leistungsziele, im Gegenzug kann der Vertragspartner aber auch frei über die inhaltliche und zeitliche Gestaltung seiner Arbeit bestimmen. Die Regel in mittelständischen Unternehmen sind Fünfjahres-Verträge, es können aber auch kürzere oder längere Laufzeiten vereinbart werden. Die "Spielregeln" besagen, dass zum Beginn des letzten Jahres einer Vertragslaufzeit ein Signal der Eigentümer kommt, ob ein Geschäftsführer-Vertrag regulär verlängert werden wird, um dem Geschäftsführer Gelegenheit zu geben, sich gegebenenfalls zeitig ein neues Wirkungsfeld zu suchen. Analog zu den Kündigungsmodalitäten für leitende Angestellte wird eine Kompensationszahlung im Fall der vorzeitigen Kündigung des Werkvertrages vereinbart.

Gender= Gender bezeichnet zum einen die soziale Geschlechtsrolle (gender role) bezie-

hungsweise die sozialen Geschlechtsmerkmale. Es bezeichnet also alles, was in einer Kultur als typisch für ein bestimmtes Geschlecht angesehen wird (zum Beispiel Kleidung, Beruf und so weiter); es verweist nicht unmittelbar auf die körperlichen Geschlechtsmerkmale (Sex). Der Begriff gender wurde in dieser Bedeutung 1955 von dem US-amerikanischen Forscher John Money eingeführt, um das Fühlen und Verhalten von intersexuellen Menschen zu beschreiben, bei denen das körperliche Geschlecht uneindeutig war, die jedoch eine eindeutige Geschlechtsidentität oder eine eindeutige Geschlechtsrollenpräsentation aufwiesen. Diese waren ursprünglich als sex role und sex identity beschrieben worden, jedoch war gerade bei diesen Personen das körperliche Geschlecht, also sex, nicht eindeutig.

Geschäftsordnung= Die Geschäftsordnung (GO) eines Gremiums, englisch rules of order 

oder rules of procedure, ist die Zusammenfassung aller Verfahrensregelungen, nach denen Sitzungen und Versammlungen dieses Gremiums abzulaufen haben. Sie kann Bestandteil einer Satzung sein, meist allerdings wird sie im Zuge der Gründung durch Beschluss der Berechtigten festgestellt.

Nicht immer existiert eine geschriebene Geschäftsordnung: Vielmehr werden meist bestimmte Verfahrensweisen schon seit langer Zeit als Gewohnheitsrecht praktiziert und sind als geltende Richtlinien allgemein anerkannt.

Auch die ausführlichste Geschäftsordnung wird nicht alle Eventualitäten zu regeln imstande sein: Selbst der Deutsche Bundestag, der über eine sehr ausführliche schriftliche Geschäftsordnung verfügt, sieht sich immer wieder veranlasst, Einzelangelegenheiten neu zu regeln.

Ganztagsschule= auch als Ganztagesschule oder einfach als Tagesschule bezeichnet, hat 

das Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages unterzubringen. Sie ist eine Alternative zum Schulhort und wird teilweise auch als Kooperationsverbund von Schule und Schulhort betrieben. Die Ganztagsschule grenzt sich ab einerseits gegen die Normalschule (ohne Mittagessen, ohne Aufgabenhilfe oder Betreuung außerhalb der Lektionen) und andererseits gegen Internate, in denen die Kinder bzw. Jugendlichen auch den Abend, die Nacht und überdies je nachdem das Wochenende verbringen.

Die Freizeit und die Unterrichtszeit sind in der Ganztagsschule verschränkt und bilden eine Einheit. Die Kinder müssen für jeden Tag der Woche angemeldet werden und die Anwesenheit ist verpflichtend. Die Schüler gehen je nach Schule meist zwischen 16 und 17 Uhr nach Hause, nachher wird oft eine Spätbetreuung angeboten. Das Betreuungsangebot wird in vielen Schulen auch an autonomen Tagen gewährleistet.

Ganztagsschulen stellen eine Schulform dar, die im Zuge der Gleichstellungspolitik und der Diskussion um Chancengleichheit in ihrer Verbreitung zunimmt. Eine bereits hohe Verbreitung haben sie in Schweden und Finnland.

Gemeinnützigkeit= Wenn eine Organisation als gemeinnützig anerkannt worden ist, wird 

sie von den Steuern ganz oder teilweise befreit. Viele nichtstaatliche Hilfswerke und kulturelle Institutionen, aber auch Sportvereine oder Jugendverbände sind als gemeinnützig anerkannt, ebenso Wohnungsbauunternehmen (Neue Heimat) und früher auch Banken (Bank für Gemeinwirtschaft - BfG).

Generalvikar= Ein Generalvikar (Latein: vicarius generalis, vicarius bedeutet Stellvertre-

ter) ist in den Diözesen der Römisch-Katholischen Kirche der Stellvertreter eines residierenden Bischofs bei der Leitung seiner Diözese. Der Generalvikar ist der persönliche Vertreter des Bischofs in allen Verwaltungsangelegenheiten und handelt als solcher mit gleicher Vollmacht und „ordentlicher stellvertretender Gewalt“ (potestas ordinaris vicaria). Man spricht deshalb auch vom „alter ego“, dem "anderen Ich" des Bischofs. Da der Generalvikar mit der bischöflichen Gewalt und Vollmacht handelt, ist gegen seine Entscheidungen keine Berufung, auch nicht beim Bischof selbst, möglich. Er leitet den bischöflichen Verwaltungsapparat, das Ordinariat oder Generalvikariat.

Giveaways=

Gremien=

H








zurück zum Anfang
Hochrechnung= Eine Hochrechnung ist eine näherungsweise Extrapolation eines Gesamt-

ergebnisses aus einem Teilergebnis. Sie wird angewendet, wenn noch nicht alle Informationen für das Gesamtergebnis vorliegen oder die Informationsmenge zu groß ist, um sie mit angemessenem Aufwand zu bewältigen. Um eine möglichst präzise Hochrechnung zu erhalten, muss das verwendete Teilergebnis alle denkbaren Aspekte berücksichtigen und hierbei zahlenmäßig groß genug sein. Man spricht dann von einem repräsentativen Sample bzw. Stichprobe.

Bei Wahlen beispielsweise versuchen Wahlforschungsinstitute aus ersten Wahlergebnissen das Endergebnis vorherzusagen. Von der Wahlhochrechnung abzugrenzen ist die Wahlprognose. Hierbei werden neben den bisher ausgezählten Stimmen die Ergebnisse der Befragung verschiedener Personengruppen (zum Beispiel Arbeitslose, Eltern, Singles, Rentner) entsprechend ihrer Anzahl in dem betreffenden Wahlgebiet berücksichtigt. Gezielt wird dabei in den Wahlkreisen befragt, deren Ergebnis bei der vorgegangenen Wahl besonders nahe am amtlichen Endergebnis lag.
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zurück zum Anfang
Initiativantrag=

Integration= Das Wort Integration (fem., von lat. integer bzw. griech. entagros = unbe
rührt, unversehrt, ganz), zu deutsch Herstellung eines Ganzen, bezeichnet

in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften: 

- allgemein den Zusammenhalt von Teilen in einem systemischen Ganzen und die dadurch erzeugte Abgrenzung von einer unstrukturierten Umgebung, siehe Integration (Soziologie), 

- insbesondere die Einbindung von Minderheiten in die Gesellschaft, z.B. die Einbindung von Immigranten in die Gesellschaft des Gastlandes, siehe Ausländerpolitik,

- in der Pädagogik den gemeinsamen Unterricht von behinderten (mit sonder- oder heilpädagogischem Förderbedarf) und nicht behinderten Menschen, siehe Integrative Pädagogik und auf Schule bezogen Schulische Integration,

- im Terminus Integration in den ersten Arbeitsmarkt die Neueinstellung von Arbeitslosen, siehe Zweiter Arbeitsmarkt;
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zurück zum Anfang
JuLeiKa= Vorläufer der Jugendleiter/in-Card ist der Jugendgruppenleiterausweis, der Eh-

renamtlichen in der Jugendarbeit seit 1982 ausgestellt wird. Im November 1998 haben die Länder der Einführung der Jugendleiter/in-Card zugestimmt. Die Jugendleiter/in-Card soll das Interesse an dem mancherorts in Vergessenheit geratenen Ausweis wiederbeleben und die jugendpolitisch Verantwortlichen dazu anregen, Unterstützungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Jugendleiterinnen und Jugendleiter einzuführen bzw. auszubauen. Die Grundlage dazu wurde durch eine Vereinbarung der Obersten Landesjugendbehörden im November 1998 geschaffen.

Jugendring= Für eine wirkungsvolle, gemeinsame und grundlegende Interessenvertre-

tung haben sich die Jugendverbände nach 1945 in Westdeutschland und nach 1989 auch im ost-deutschen Teil zu freiwilligen Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen, den Jugendringen auf örtlicher Ebene, in den Ländern und auf Bundesebene. Bestimmendes Ziel dieser jugendverbandlichen Zusammenschlüsse ist: 

  die besonderen Interessen der Jugendverbandsarbeit zu vertreten, 

  die Belange der Jugendarbeit zu fördern und 

  die Anliegen von Kindern und Jugendlichen einzubringen 

  Vorraussetzung für die zusammenarbeit im Jugendring sind die gegenseitige Achtung der Mitgliedsorganisationen unabhängig von politischen, weltanschaulichen und religiösen Unterschieden und die Bereitschaft zur Kooperation. Die Zusammenarbeit ist geprägt vom Willen, den maximalen Konsens zu erreichen.

JuPo=

Jugend= Jugend kann auf verschiedene Arten betrachtet werden, zum einen bezeichnet 

der Begriff eine Phase im Leben eines Individuums und zum anderen wird 

damit eine eigenständige Gruppe von Menschen erfasst. Je nach Auffassung kann man zur Eingrenzung der Lebensphase heute bestimmte Alterswerte oder aber eine Definition anhand von qualitativen Merkmalen vornehmen. Gemäß dieser zweiten Möglichkeit wird als Beginn der Jugendphase meistens die körperliche Geschlechtsreife gewählt, als Ende das Erreichen von finanzieller und emotionaler Autonomie.

Definitionen nach Alter existieren verschiedene:

· Nach deutschem Recht ist Jugendlicher, wer vierzehn (außer im Jugendarbeitsschutzgesetz, dort ab fünfzehn), aber noch nicht achtzehn Jahre alt ist. Jüngere Personen sind die Kinder. Heranwachsender ist nach dem Jugendgerichtsgesetz jede Person, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat. 

· Soziologisches siehe Jugendsoziologie. In der 14. „Shell-Jugendstudie“ („Jugend 2002“) gingen die beteiligten Wissenschaftler bei ihren Untersuchungen von der Personengruppe (den Kohorten) der 12- bis 25-jährigen aus. 

· Die UN-Generalversammlung definiert Personen, die älter als 15 Jahre und jünger als 25 Jahre alt sind, als Jugendliche. In dieser Kategorie soll aber zwischen den Teenagern (13 bis 19) und den jungen Erwachsenen (20-24) unterschieden werden, da die Probleme auf soziologischer, psychologischer und gesundheitlicher Ebene stark differenzieren. Diese Definition wurde für das Internationale Jahr der Jugend gemacht, das 1985 abgehalten wurde. Alle Statistiken der UNO über Jugendliche basieren auf dieser Definition. Laut aktuellen Schätzungen waren 1995 18 % (oder 1 Milliarde) der Weltbevölkerung Jugendliche, wovon 85 % in Entwicklungsländern leben. Die UNO hat den 12. August zum Tag der Jugend ernannt. 

Jugendhilfeausschuss= Der Jugendhilfeausschuss ist in Deutschland neben der Ver-

waltung ein Teil des Jugendamtes und somit Bestandteil der öffentli-

chen Jugendhilfe. Ihm gehören Mitglieder der Vertretungskörper-

schaft des öffentlichen Trägers (Kreistag/ggf. Rat, auf Landesebene des Landtages) und Frauen und Männer, die von den anerkannten freien Trägern der Jugendhilfe und der Jugendverbände vorgeschlagen werden, an. Auf die Vertretungskörperschaften des öffentlichen Trägers entfallen 3/5 der Stimmen, auf die Vertreter der freien Träger 2/5 der Stimmen.

Während die Verwaltung die laufenden Geschäfte erledigt, hat der Jugendhilfeausschuss ein Beschlussrecht in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Jugendhilfe. Mit dieser verantwortlichen Beteiligung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Fachkräften der Jugendhilfe entsteht eine "Zweigliedrigkeit der Behörde Jugendamt", die einzigartig in der deutschen Verwaltungsstruktur ist. Die Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses binden das Handeln der Jugendamtsverwaltung.

J-GCL= Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens



Die Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens sind christliche

Schülerinnen und Schülerverbände, die sich vor allem für die 
Belange und 

Interessen von Schülern und Schülerinnen, Kindern und  Jugendlichen 

zwischen zehn und zwanzig Jahren, einsetzen.
K
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Kürzungen=

Kommunalwahl=

KICK=

Kinder- und Jugendförderplan=

Klausurtagung=

Kassenprüfung=

KOMV=

KORV=

Koedukation= Koedukation bedeutet heute in erster Linie die gemeinsame Bildung von 

Jungen und Mädchen. Ursprünglich wurde dieser Ausdruck für die gemeinsame Unterrichtung von Schwarzen und Weißen in den USA benutzt; im Süden der USA galt bis in die 1960er Jahre das Prinzip der Rassentrennung. Das Gegenteil von Koedukation heißt Seedukation.

Kreisjugendring= Als unterste Ebene der Jugendringe machen viele Stadt- und Kreisju-

gendringe direkt Jugendarbeit vor Ort. Sie veranstalten Freizeiten, Jugendleiterausbildungen u.v.m. Jedoch ist jeder Jugendring letztlich unterschiedlich aufgebaut, seine Aufgaben unterscheiden sich deutlich von Landkreis zu Landkreis, bzw. von Stadt zu Stadt. Wichtig ist insbesondere, wie sich Jugendring und kommunale Jugendpflege die Jugendarbeit teilen, ob der Jugendring auch in der offenen Jugendarbeit tätig ist indem er beispielsweise Betriebsträgerschaften für Jugendzentren übernimmt oder ob er sich nur auf die Unterstützung der Verbände beschränkt. Somit gibt es Kreisjugendringe mit mehreren hundert Beschäftigten und solche mit keinem einzigen.

Kreis=

Kooperationspartner=

Kommunalwahl=

Kirchenvorstandswahl= Kirchenvorstand ist zuständig für Vermögen, Gebäude, Grundstü-

cke und Personal der jeweiligen katholischen Kirchengemeinde und ist das höchste Gremium einer Pfarrei, noch vor dem Pfarrgemeinderat.

Zu den Aufgaben des Gremiums zählen die Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes sowie Miet- und Pachtangelegenheiten. Zu seinem Zuständigkeitsbereich gehört auch die Verantwortung für Gebäude und Personal zum Beispiel in den Kindergärten. Dieses Gremium wird für jeweils acht Jahre direkt oder vom Pfarrgemeinderat gewählt, wobei es auch Regelungen gibt, nach denen nach vier Jahren jeweils die Hälfte des Gremiums neu gewählt wird. Der Pfarrer oder Pfarradministrator ist gleichzeitig der Vorsitzende dieses Gremiums. Er kann den Vorsitz aber auch abgeben. Dann wird der Vorsitzende aus dem Kirchenvorstand heraus gewählt. Der Vorsitzende wird dann auf Bitte des Pfarrers vom zuständigen Bischof für die Legislaturperiode berufen.

KJG=
In der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) schließen sich junge Christinnen und Christen 

zusammen. Demokratisch und gleichberechtigt wählen Mädchen und Jungen, Frauen und Männer die Leitungen und entscheiden über die Inhalte und Arbeitsformen des Verbandes.
KLJB=
Über 70 000 Jugendliche vom Land sind Mitglied in der Katholischen Landjugend-

bewegung Deutschlands (KLJB). Der einzige katholische Jugendverband, der sich ganz dem Land, unserem Land, verschrieben hat.
Kolpingjugend=Wir sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Gesellschaft 

und Kirche aktiv mitgestalten.
KSJ=
KSJ steht für die Katholische Studierende Jugend. Wir sind eine Arbeits-

gemeinschaft zweier selbständiger SchülerInnen-Verbände: dem 

Heliand-Mädchenkreis und der Schülergemeinschaft im Bund Neu- 

deutschland.
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Landtagswahl=

M
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MV=
Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins (e.V.)

Ministerium=

Meinung=

Mandat=

Mandatsträger=

Mitgliederentscheid=

Mitgliederbefragung=

Mitgliederinitiative=

Multiplikator=

MdL=

Abk. Mitglied des Landtages

MdB=

Abk. Mitglied des Bundestages
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N.N.=

O
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OGS=

O-Tage=

Öffentlichkeitswirksam=

P







zurück zum Anfang
Positionspapier=

Personalbefragung=

Personaldebatte=

Parlament=

Partei=

Prävention=

Projekt=

Polizeiliches Führungszeugnis=

Protokoll=

Pfarrgemeinderatswahl=

Perspektivprozess=

Partizipation=

PSG=
Die Pfadfinderinnenschaft St. Georg ist ein Mädchenverband, in dem sich 

bundesweit Mädchen und junge Frauen organisieren. Die PSG wurde 1947 in Mün
chen als Verband katholischer Pfadfinderinnen gegründet und ist Teil der weltwei
ten Pfadfinderinnenbewegung WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts), die überall auf der Welt nach den gleichen Grundregeln lebt und für und 
mit Mädchen und jungen Frauen arbeitet.
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Ring=
Ring deutscher Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbände



Zusammenschluss der vier vom Weltverband der Pfadfinder anerkannten

Pfadfinderverbände (BdP, DPSG, PSG, VCP).Organisiert auf Bundes- und 

Landesebene.

Rechtsträger: 
Der e.V. führt die Rechtsgeschäfte des Diözesanverbandes aus und 

besteht aus maximal 12 Mitgliedern. Neben dem gewählten Vorstand des

Diözesanverbandes der DPSG als geborene Mitglieder des Vorstandes des e.V. werden 3 weiter Vereinsmitglieder in den Vorstandes des Rechtsträgers gewählt. Diese enge Kopplung durch Personalunion zeigt auf, in welcher Weise der Rechtsträger seine Geschäfte führen soll und will. Es gibt einen Rechtsträger jeweils für das Haus St. Georg und für den Diözesanverband. Beide sind personengleich.

Regionalversammlung=

Referat=

Regularien=

Rechenschaftsbericht=

S
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Schlichtungsausschuss= Der Schlichtungsausschuss soll in Fällen von Streitigkeiten aus 

dem Arbeitsverhältnis bei Mit​arbeitern des Haus St. Georg e.V. und des

Landesamtes St. Georg e.V. vor Einschaltung von staatlichen Gerichten oder Behörden eine gütliche Beilegung der Meinungsverschiedenheiten versuchen. Der Ausschuss kann von beiden Parteien (Arbeitnehmer, Arbeitgeber) angerufen werden.

Schülerparlament=

SGB=

Stimmrecht=

Stimmenschlüssel=

Shell-Jugendstudie=

Stadtjugendring=

Stufenlogo=

SDFV=

Solidarität=
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Träger=

Trägerwerk=
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Verband=
Die Definition für den Verband im soziologischen Sinne formulierte Max 

Weber wie folgt: Verband soll eine nach Außen regulierend beschränkte 

oder geschlossene soziale Beziehung dann heißen, wenn die Innehaltung 

ihrer Ordnung garantiert wird durch das eigens auf deren Durchführung 

eingestellte Verhalten bestimmter Menschen: eines Leiters und, eventuell, 

eines Verwaltungsstabes, der gegebenenfalls normalerweise zugleich 

Vertretungsmacht hat.
Votum=



Vakanz=
Die Vakanz (lat. vacans - leer, unbesetzt) bezeichnet ein Amt oder eine 

Arbeitsstelle, die momentan nicht besetzt ist und zur Neubesetzung aus-

geschrieben ist.
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WOSM=
Die World Organisation of the Scout Movement (WOSM) ist eine 

Weltpfadfinderorganisation, der momentan etwa 28 Millionen Pfadfinder in 

153 Ländern angehören. Damit ist die WOSM die größte Kinder- und 

Jugendorganisation der Welt.

Wahlrecht=
Das Wahlrecht der Staatsbürger ist eine der tragenden Säulen der 

Demokratie. Das Recht auf freie Wahl soll sicherstellen, dass die 

Souveränität des Volkes gewahrt bleibt. Das Wahlrecht gehört zu den 

politischen Rechten, ebenso wie etwa das Stimmrecht. Es gibt sowohl ein 

aktives Wahlrecht als auch ein passives Wahlrecht. Menschen mit aktivem 

Wahlrecht dürfen wählen, Menschen mit passivem Wahlrecht können 

gewählt werden. In modernen Demokratien werden beide Rechte meist 

demselben Personenkreis gewährt, es kann jedoch in bestimmten 

Sonderfällen vorkommen, dass die Hürden für die passive 

Wahlberechtigung höher sind.

Wahlpflicht=
Die allgemeine Wahlpflicht verpflichtet die Wahlberechtigten zur

Stimmabgabe bei einer Wahl (Wahlgang), beispielsweise zu einem 

Parlament oder zu einem Gremium an einer Universität. Ein Nichtbefolgen 

dieser gesetzlichen Vorschrift kann zu hohen Strafen führen. Im 

Allgemeinen werden bei solchen Gelegenheiten Wählerlisten geführt, die 

eine Kontrolle der Stimmabgabe ermöglichen. Wahlpflicht ist zum Beispiel 

in unserm Nachbarland Belgien.

Wahlbezirk=
Ein Wahlbezirk hat als kleinste Verwaltungseinheit bei Parlaments- und 

anderen politischen Wahlen die Aufgabe, für einen gesetzmäßigen und 
unverfälschten Wahlvorgang zu sorgen. Zur konkreten, lokalen 
Durchführung der Wahlen werden die Wahlkreise in Wahlbezirke unterteilt, 
denen jeweils ein Wahllokal und ein Wahlvorsteher zugeordnet sind.

Wahlausschuss=


Wahlbeteiligung=
Die Wahlbeteiligung gibt den Anteil der Wahlberechtigten wieder, 

die bei einer Wahl tatsächlich gewählt haben, in der Öffentlichkeit wird der 
Begriff meist im Zusammenhang mit politischen Wahlen gebraucht, 
allerdings kann er auch bezogen auf andere Wahlen benutzt werden.

Wirksamkeitsdialog=

Wegweiser=
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X-Tage=
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Zuschüsse=

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
